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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 21.06.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligungen und 

Digitalisierung 

23.06.2021 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 21.07.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

01 

Die Zweckvereinbarungen zwischen der Landeshauptstadt Erfurt und den Gemeinden Alperstedt, 

Elxleben, Nöda und Riethnordhausen zur Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes 

Erfurter Seen (gemäß Anlage 3) werden beschlossen. 

 

 

 

 

21.06.2021 gez. A. Bausewein   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

06 Amt für Stadtentwicklung und 

Stadtplanung 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Zweckvereinbarungen zur Fortschreibung des 

REK Erfurter Seen 

 

Drucksache 0854/21 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein X Ja → Nutzen/Einsparung X Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein X Ja Gesamtkosten 50 000 EUR 

   ↓ Ausgaben 61010.65520   /  Einnahmen 61010.17100 + 61010.17220 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen 22 500 EUR 22 500 EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 25 000 EUR 25 000 EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

X Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Fördermittelbescheid 

Anlage 2 – Projektbeschreibung (Fördermittelantrag) 

Anlage 3 – Zweckvereinbarungen 

Anlage 4 – Dringlichkeitsbegründung  

 

Die Anlagen liegen in den Fraktionen und  im Bereich OB zur Einsichtnahme aus. 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Die Landeshauptstadt Erfurt und die Gemeinden Alperstedt, Elxleben, Nöda und Riethnordhausen 

beabsichtigen die gemeinsame Durchführung der Fortschreibung des REK. 

 

Das seit 1998 gültige REK bildet für das Kiesabbaugebiet der „Erfurter Tiefenrinne“ die 

planerische Grundlage für die Entwicklung der einzelnen Seen, indem jeweils spezifische 

Folgenutzungen und Gestaltungsvorschläge ausgearbeitet wurden. Im Rahmen dieser 

Zielstellungen konnten seit dem Jahr 2000 verschiedene Maßnahmen umgesetzt werden. 20 Jahre 

nach Bestätigung des REK soll nunmehr dessen Evaluierung und Fortschreibung durchgeführt 

werden. Dies wird zum einen von den Gemeinden Nöda und Alperstedt und der Landeshauptstadt 

Erfurt (im Rahmen der bestehenden Kommunalen Arbeitsgemeinschaft „Erfurter Seen“) 

angestrebt. Ebenso hat sich die Gemeinde Riethnordhausen, in der die noch nicht im Abbau 

befindlichen Teile der „Erfurter Tiefenrinne“ liegen, zur Mitwirkung bereit erklärt. Des Weiteren 

soll das benachbarte Kiesgewinnungsgebiet der „Ried-Seen“ mit der Gemeinde Elxleben und den 
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angrenzenden Erfurter Ortsteilen Kühnhausen und Mittelhausen einbezogen werden. Die 

Fortschreibung des REK erfolgt unter Inanspruchnahme von Fördermitteln entsprechend der 

„Thüringer Richtlinie zur Förderung von Projekten und Maßnahmen der Regionalentwicklung und 

zur Gestaltung der Folgen des demografischen Wandels". Der entsprechende 

Zuwendungsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 2. März 2021 ist als Anlage 1 

beigefügt. Als Anlage 2 ist eine detaillierte Projektbeschreibung (aus dem Fördermittelantrag) 

beigefügt. 

 

Zur Finanzierung und Umsetzung der REK-Fortschreibung soll zwischen der Stadt und jeder der 

beteiligten Gemeinden (Alperstedt, Elxleben, Nöda, Riethnordhausen) jeweils eine separate 

Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen werden. Diese Verwaltungsvereinbarungen unterliegen 

den besonderen Anforderungen für Zweckvereinbarungen im Sinne der §§ 7 bis 15 des Thüringer 

Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit. 

 

Die Kosten von insgesamt EUR 50.000 werden folgendermaßen finanziert: 

 

 
2021 2022 Gesamt 

EUR 

Alperstedt 625 625 1.250 

Elxleben 625 625 1.250 

Nöda 625 625 1.250 

Riethnordhausen 625 625 1.250 

Erfurt 2.500 2.500 5.000 

Fördermittel 20.000 20.000 40.000 

Gesamt 25.000 25.000 50.000 
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